
ERKLÄRUNG VON TRANSPORTUNTERNEHMEN
ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG UND EINHALTUNG VON
SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR LUFTFRACHT
Wir,

_________________________________________

Name und Anschrift des Beauftragten

handeln im Auftrag von

GZ.BMVIT-63.119/0007-II/L3/2007
Stempel, Name und Anschrift des Auftraggebers (reglementierter Beauftragter oder Luftfahrtunternehmen) 

und bestätigen, dass uns die im Kapitel 6 des Nationalen Sicherheitsprogramms des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie festgelegten Verpflichtungen bekannt sind.

Sicherheitsmaßnahmen für Transportunternehmen: 

1. Personal, das mit Luftfrachtsendungen betraut ist, muss zuverlässig (Strafregisterbescheinigung ist bei Beginn des Arbeitsverhältnisses  dem Arbeitgeber vorzulegen und von diesem zu überprüfen) und in die Tätigkeit eingewiesen sein.
2. Bevor die Luftfracht, die u.a. in den Frachtpapieren, dem Auftragsschein, der Ladeliste oder dem Zolldokument beschrieben wird, von unserem Unternehmen angenommen wird, wird sie äußerlich überprüft, um sicherzustellen, dass die Sendung nicht durch einen unbefugten Zugriff beeinträchtigt wurde.
3. Können bei einem Transport nicht alle Luftfrachtsendungen einzeln gesichert oder gegen unbefugtes Öffnen so geschützt werden, dass unbefugte Zugriffe (Manipulationen) äußerlich erkennbar sind (z.B. beschädigte Verpackungen, Beschädigungen von Banderolen, Schrumpffolien, Siegelbruch etc.), ist das Frachtabteil des Fahrzeuges unmittelbar nach erfolgter Beladung so zu sichern oder durch geeignete Mittel gegen unbefugtes Öffnen so zu schützen, dass unbefugte Zugriffe (Manipulationen) äußerlich erkennbar sind. 
4. Die Lenker sind anzuweisen, sich bei der Übergabe der Sendungen an das  Luftfahrtunternehmen oder dessen Beauftragten oder einem weiteren reglementierten Beauftragten durch einen amtlichen Lichtbildausweis auszuweisen.
5. Die verantwortlichen Lenker sind weiterhin anzuweisen, das Fahrzeug, auf dem die Luftfracht geladen ist, und die Luftfracht-Sendungen nicht unbeaufsichtigt zu lassen, sofern nicht durch geeignete Maßnahmen (z.B. Versiegelung, Verschließen mit Schlössern mit kontrollierter Schlüsselverwaltung) der Versuch einer Manipulation verhindert oder erkannt werden kann. Erkannte Auffälligkeiten/Beschädigungen bei Rückkehr zum Fahrzeug sind unverzüglich dem Vorgesetzten zu melden.
Wir bestätigen für die Einhaltung der vorgenannten Sicherheitsmaßnahmen Sorge zu tragen oder – sofern dies nicht möglich ist – die Luftfrachtsendungen einer, der VO (EG) 2320/2002 entsprechenden technischen Sicherheitskontrolle (Durchsuchung) durch ein befugtes Unternehmen (z.B. reglementierter Beauftragter) zuzuführen.
______________________________________________________________________________________

       Ort, Datum                                                                             Unterschrift des/der Zeichnungsberechtigten


